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Warum u.a. mit Thema beschäftigen?

• Haftung aus Vertrag (§§ 280 ff. BGB)
• Haftung aus Amtswalterverhältnis (§§ 280 ff. BGB)
• Haftung im Prozess (§ 49 Abs. 2 WEG)
• Abberufung 
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1. 1. 
Beschluss Beschluss undund
VerkündungVerkündung



Berlin | 25.11.2009

© Dr. OliverElzer KURS UND GUT Beschlussverkündung und Beschluss-Sammlung

BGH
v. 23. 8. 2001 - V ZB 10/01, NJW 2001, 3339

• Der Feststellung und Bekanntgabe des Beschlussergebnisses durch 
den Vorsitzenden der Wohnungseigentümerversammlung kommt
– grundsätzlich konstitutive Bedeutung zu. 
– Es handelt sich im Regelfall um eine Voraussetzung für das 

rechtswirksame Zustandekommen eines Eigentümerbeschlusses.

• § 24 Abs. 6 WEG: Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse 
…

• § 24 Abs. 7 WEG: Die Beschluss-Sammlung enthält nur den Wortlaut 
der in der Versammlung der Wohnungseigentümer verkündeten
Beschlüsse.
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Wie „entsteht“ eigentlich ein Beschluss?Wie „entsteht“ eigentlich ein Beschluss?

Neu-Wohnungseigentümer W fragt Verwalter V, wie in der Anlage die 
Alltagsfragen geregelt werden. V lächelt W an und gibt zum Besten: „Das 
ist ganz einfach. Was gilt, das bestimme immer ich!“
W ist traurig. Er dachte, er könne auch etwas bestimmen. Er erwidert: „Ich 
dachte, die Wohnungseigentümer bestimmen ihre Angelegenheiten. Ich 
dachte, wir könnten irgendwie beschließen“. W lächelt wieder: „Ja! Aber ich 
bestimme darüber, was beschlossen wird und welchen Inhalt Beschlüsse 
haben“. 

Neu-Wohnungseigentümer W will das nicht glauben. Wer hat Recht? 
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Was ist ein Beschluss?Was ist ein Beschluss?

• Ein Beschluss ist die rechtsverbindliche Form einer regelmäßig bloß 
mehrheitlichen Willensbildung mehrerer und damit die rechtliche 
Fassung eines einheitlichen Willens aus den Einzelwillen der 
Abstimmenden.

• Diese Möglichkeit, eine rechtliche Angelegenheit nicht nur vertraglich zu 
regeln, sondern durch einen Beschluss zu bestimmen, ist keine 
Besonderheit des Wohnungseigentumsgesetzes.

• Die Möglichkeit einer jedenfalls inneren Willensbildung durch Beschluss 
ist im deutschen Recht weit verbreitet
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Wann darf ich beschließen?Wann darf ich beschließen?

• Die Wohnungseigentümer dürfen durch Beschluss handeln, wenn
– ihnen das Gesetz oder
– eine Vereinbarung (Öffnungsklausel) eine Kompetenz geben, ihre 

Angelegenheiten durch Beschluss zu regeln.
• Ohne Ermächtigung ist ein Beschluss

– anfechtbar, wenn er nur gegen das Gesetz oder eine Vereinbarung 
verstößt,

– anfechtbar, wenn er nicht ordnungsmäßig ist (§§ 15 Abs. 2, 21 Abs. 
3, 22 Abs. 1 WEG) und

– nichtig, wenn er das Gesetz oder eine Vereinbarung ändern will.
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Vorschrift des WEG Gegenstand
§ 12 Abs. 4 S. 1 Veräußerungsbeschränkungen
§ 15 Abs. 2 Gebrauch des Gemeinschafts- und des Sonder­eigen­tums
§ 16 Abs. 3 Kostenverteilungsschlüssel
§ 16 Abs. 4 S. 1 Kosten

§ 18 Abs. 3 S. 1 Entziehung des Wohnungseigentums
§ 21 Abs. 3 ordnungsmäßige Verwaltung des Gemeinschaftseigentums nach § 21 Abs. 3 bis Abs. 5 WEG
§ 21 Abs. 7 Verwaltungskostenbeschlüsse
§ 22 Abs. 1 S. 1 Bauliche Veränderungen und Aufwendungen
§ 22 Abs. 2 S. 1 Modernisierungsmaßnahmen
§ 24 Abs. 5 Vorsitz in der Eigentümerversammlung
§ 24 Abs. 8 S. 2 Führer der Beschluss-Sammlung
§ 26 Abs. 1 S. 1 Bestellung und Abberufung des Verwalters
§ 27 Abs. 2 Nr. 3 Geltendmachung von Ansprüchen durch den Verwalter
§ 27 Abs. 3 S. 1 Nr. 7 Erweiterung der gesetzlichen Befugnisse des Verwalters
§ 27 Abs. 3 S. 3 Vertretung des Verbandes Wohnungseigentümergemeinschaft 
§ 28 Abs. 4 Rechnungslegung des Verwalters
§ 28 Abs. 5 Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung 
§ 29 Abs. 1 S. 1 Bestellung eines Verwaltungsbeirats
§ 45 Abs. 2 S. 1 Bestellung eines Ersatzzustellungsvertreters

BeschlusskompetenzenBeschlusskompetenzen
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»Nichtbeschluss«»Nichtbeschluss«

• wenn es noch keine Gemeinschaft gibt = Entscheidungen des 
Alleineigentümers vorliegen 

• wenn die Wohnungseigentümer über einen Punkt gesprochen, aber 
keine Entscheidung dazu getroffen haben

• wenn einem schriftlichen Beschluss nicht alle Stimmberechtigten 
zugestimmt haben

• wenn eine Abstimmung stattfindet, nachdem die 
Eigentümerversammlung bereits beendet ist 

• wenn eine nicht einmal potenziell befugte Person eine Zusammenkunft 
einberufen hat
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Regelungen zur GeschäftsordnungRegelungen zur Geschäftsordnung

• Regelungen für eine Versammlung
– Gegenstände
– Feststellung und Verkündung?
– Beschluss-Sammlung?
– Anfechtbarkeit?

• Fehlerverkörperung
• Wiederholungsgefahr

• Regelungen für jede Versammlung
– Feststellung und Verkündung?
– Beschluss-Sammlung?
– Anfechtbarkeit?
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Entstehungsvoraussetzungen und UnwirksamkeitsgründeEntstehungsvoraussetzungen und Unwirksamkeitsgründe

• Entstehungsvoraussetzungen eines Beschlusses
– müssen vorliegen, damit ein Beschluss entsteht, z.B. 

Eigentümerversammlung
• Unwirksamkeitsgründe eines Beschlusses

– stehen der Ordnungsmäßigkeit eines Beschlusses 
entgegen und bemakeln einen (bereits entstandenen) 
Beschluss
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Wo kann ein Beschluss entstehen?Wo kann ein Beschluss entstehen?
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Wie entsteht ein Beschluss in der Versammlung?Wie entsteht ein Beschluss in der Versammlung?

• Eigentümerversammlung
– einberufen von einer potenziell berechtigten Person

• Beschlussantrag
– formulierter Beschlusstext, auf den sich Abstimmung beziehen soll

• Abstimmung der Stimmberechtigten, meist der Wohnungseigentümer
• Mehrheit für Beschlussantrag

– positive Mehrheit für Beschluss oder negative Mehrheit für Ablehnung
• Tätigkeit des Versammlungsleiters

– Feststellung des Abstimmungsergebnisses
– Verkündung des Beschlusses
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Wie Wie entsteht ein schriftlicher Beschluss?entsteht ein schriftlicher Beschluss?

• Beschlussantrag (formulierter Beschlusstext, auf den sich Abstimmung 
beziehen soll)

• Abstimmung
– ein „Papier“ im Umlauf 
– schriftliche Stimmabgaben ggü. Initiator

• Mehrheit für Beschlussantrag = stets sämtliche Wohnungseigentümer!
• Feststellung des Abstimmungsergebnisses durch Initiator
• Verkündung des Beschlusses durch Initiator
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Allgemeine WirksamkeitsvoraussetzungenAllgemeine Wirksamkeitsvoraussetzungen

• Kompetenz zur Beschlussfassung
• keine formellen Fehler (z.B. Ausschluss eines Wohnungseigentümers 

von Abstimmung)

• Einberufender (str)
• Bezeichnung des Gegenstandes bei Einberufung
• Beschlussfähigkeit der Eigentümerversammlung
• Bestimmtheit des Beschlussantrages (str)
• Mehrheit der abgegebenen Ja-Stimmen
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Besondere WirksamkeitsvoraussetzungenBesondere Wirksamkeitsvoraussetzungen

• ein Gesetz oder eine Vereinbarung der Wohnungseigentümer können 
an einen Beschluss besondere Qualifizierungen richten

• gesetzliche Qualifizierungen
– § 16 Abs. 4 Satz 2 WEG
– § 18 Abs. 3 Satz 2 WEG
– § 22 Abs. 1 Satz 1 WEG
– § 22 Abs. 2 Satz 1 WEG

• gewillkürte Qualifizierungen
– in Betracht kommt jede Qualifizierung
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Beschlussverkündung und RechtmäßigkeitBeschlussverkündung und Rechtmäßigkeit

• Verwalter V erkennt, dass ein Beschluss nicht rechtmäßig wäre

– weil er nicht ordnungsmäßig wäre (Verstoß gegen § 21 Abs. 4 WEG)
– weil nicht alle Wohnungseigentümer die beeinträchtigt sind, dem 

Beschluss zustimmten (Verstoß gegen § 22 Abs. 1 WEG)
– weil nicht ausreichend Wohnungseigentümer dem Beschluss 

zustimmten (Verstoß gegen §§ 16 Abs. 4, 22 Abs. 2 WEG)
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Verhaltensfragen IVerhaltensfragen I

• muss Verwalter an einem rechtswidrigen Beschluss mitwirken?
– Nein: LG München I v. 27.4.2009 - 1 S 19129/08

• darf Verwalter an einem rechtswidrigen Beschluss mitwirken, droht 
Haftung?
– weil nicht ordnungsmäßig wäre: [-]
– weil nicht alle beeinträchtigten Wohnungseigentümer zustimmten: [-

] / [+]
– weil nicht ausreichend Wohnungseigentümer zustimmten: [+]
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Vorbehaltsverkündungen Vorbehaltsverkündungen 

• Was gilt, wenn einem Beschluss nicht alle Beeinträchtigen
zustimmen?
– Armbrüster schlägt vor, zwar einen positiven Beschluss zu 

verkünden, die Wohnungseigentümer aber darüber zu belehren, 
dass der Beschluss seine originäre Wirkung, sämtliche 
Wohnungseigentümer zu binden, nicht entfalten kann, bis die 
beeinträchtigten Wohnungseigentümer ihm auch zugestimmt haben. 
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§ 22 Abs. 1 WEG

• (1) 1Bauliche Veränderungen und Aufwendungen, die über die 
ordnungsmäßige Instandhaltung oder Instandsetzung des 
gemeinschaftlichen Eigentums hinausgehen, können beschlossen 
oder verlangt werden, wenn jeder Wohnungseigentümer zustimmt, 
dessen Rechte durch die Maßnahmen über das in § 14 Nr. 1 
bestimmte Maß hinaus beeinträchtigt werden. 2Die Zustimmung ist 
nicht erforderlich, soweit die Rechte eines Wohnungseigentümers 
nicht in der in Satz 1 bezeichneten Weise beeinträchtigt werden. 
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Verhaltensfragen IIVerhaltensfragen II

• bewusst rechtswidrig handeln (Augen zu und durch)?
• Exkulpation der Eigentümer-Anweisung?
• Vermeidung des pflichtwidrigen Verhaltens? 

– punktuelle Abgabe der Versammlungsleitung
• aktiv und offen
• verdeckt (bewusste Abwesenheit)

– Verhinderung des Beschlusses
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Folgen fehlerhafter VerkündungenFolgen fehlerhafter Verkündungen

• Anfechtbarkeit versus Nichtigkeit
– h.M.: Anfechtbarkeit des entstandenen Beschlusses; Ausnahme 

wohl § 23 Abs. 3 WEG
– Mindermeinung: ein Beschluss kommt nicht zustande

• Haftung des Verwalters nach § 49 Abs. 2 WEG
• Verlust der Bestellung/Anstellung
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BeschlussfehlerlehreBeschlussfehlerlehre

formelle Fehler materielle Fehler Ermessensfehler

Ladung zur Versammlung Jahresabrechnung Ermessensausfall

Formulierung der Gegenstände Wirtschaftsplan

Durchführung der Versammlung

Nachbereitung der 
Versammlung
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Beschlussfeststellung und Beschlussfeststellung und --verkündung in der Einverkündung in der Ein--MannMann--
VersammlungVersammlung
• »Versammlung« des Alleineigentümers

– möglich?
– Entschluss?

• Versammlung eines Wohnungseigentümers in
– Erstversammlung
– Zweitversammlung

• Versammlung des Verwalters mit sich selbst?



Berlin | 25.11.2009

© Dr. OliverElzer KURS UND GUT Beschlussverkündung und Beschluss-Sammlung

Beschlussfassung: EinBeschlussfassung: Ein--MannMann--VersammlungVersammlung

In einer Ein-Mann-Versammlung kommt ein Eigentümerbeschluss 
zustande, wenn

•die Kundgabe der Stimmabgabe nach außen in Erscheinung tritt und
•das Beschlussergebnis vom Versammlungsleiter festgestellt und bekannt 
gegeben wird.

OLG München, Beschluss vom 11.12.2007 - 34 Wx 14/07 
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Subsidiäre Verkündung durch WEGSubsidiäre Verkündung durch WEG--Gericht Gericht 

• Weigert sich der Verwalter, einen Beschluss zu verkünden und findet 
sich in der Versammlung kein anderer »Verkünder«, kann jeder 
Wohnungseigentümer mit dem Antrag anrufen, dass dieses den 
Beschluss verkündet. 

• Streitig ist, ob das Gericht dann inzident die Ordnungsmäßigkeit prüft.
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2. 2. 
Beschluss Beschluss undund
BestimmtheitBestimmtheit
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§§§§ 10 Abs. 4, 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG10 Abs. 4, 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG

• Beschlüsse der Wohnungseigentümer bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
gegen den Sondernachfolger eines Wohnungseigentümers nicht der 
Eintragung in das Grundbuch.

• Der Verwalter hat Beschlüsse der Wohnungseigentümer durchzuführen.
• Was gilt, wenn ein Beschluss perplex oder aus anderen Gründen nicht 

durchführbar ist?
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OLG DüsseldorfOLG Düsseldorf
v. 19.8.2009 v. 19.8.2009 -- II--3 Wx 233/083 Wx 233/08

• Die Bestimmung in einer Hausordnung, die Ruhezeiten 
festlegt, in denen jedes unnötige und störende Geräusch zu 
vermeiden und die Ruhe beeinträchtigende Tätigkeiten zu 
unterlassen sind, genügt mangels Objektivierbarkeit 
unnötiger und störender Geräusche nicht dem 
Bestimmtheitserfordernis und ist deshalb unwirksam. 




























































































